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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (76. Novelle zum ASVG) 

Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung 

§ 11. (1) bis (2a) unverändert. § 11. (1) bis (2a) unverändert. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht 
früher beendet wird, weiter 

(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht 
früher beendet wird, weiter 

 a) unverändert.  a) unverändert. 

 b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge eines 
Frühkarenzurlaubes für Väter nach § 29o VBG, 

 b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge eines 
Frühkarenzurlaubes für Väter nach § 29o VBG oder nach gleichartigen 
landesgesetzlichen Regelungen, 

 c) bis e) unverändert.  c) bis e) unverändert. 

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert. 

 Erstattung von Beiträgen, die nach § 607 Abs. 12 erster Satz fünfter 
Teilstrich entrichtet wurden 

 § 70c. (1) Beiträge, die nach § 607 Abs. 12 erster Satz fünfter Teilstrich 
entrichtet wurden, damit Ersatzzeiten nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und § 107 
Abs. 1 Z 1 BSVG als Beitragsmonate berücksichtigt werden, sind der versicherten 
Person oder den anspruchsberechtigten Hinterbliebenen in dem Umfang vom 
leistungspflichtigen Versicherungsträger zu erstatten, als die Berücksichtigung 
dieser Ersatzzeiten als Beitragsmonate nicht eintritt. Die Erstattung hat von Amts 
wegen innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über 
die Zuerkennung der Leistung zu erfolgen. 

 (2) Die Beiträge sind entsprechend ihrer zeitlichen Lagerung mit den 
Aufwertungsfaktoren (§ 108 Abs. 4) zum Stichtag der zuerkannten Leistung 
aufzuwerten. Mit der Erstattung erlöschen alle Ansprüche und Berechtigungen, 
die auf der Beitragsentrichtung beruhen. 

Bericht über die Entwicklung der Versicherungsfälle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 

Bericht über die Entwicklung der Versicherungsfälle der geminderten 
Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 

§ 79c. (1) Der Hauptverband hat bis zum 30. September eines jeden § 79c. (1) Der Hauptverband hat bis zum 30. September eines jeden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kalenderjahres, erstmals im Kalenderjahr 2012, über das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
einen Bericht über die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach den 
§§ 253e und 270a dieses Bundesgesetzes, nach § 131 GSVG und nach § 122 
BSVG sowie über die Fälle der Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) nach § 255 
Abs. 3a und 3b dieses Bundesgesetzes, nach 133 Abs. 2a und 2b GSVG und nach 
§ 124 Abs. 1a und 1b BSVG vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere eine 
Evaluierung der zahlenmäßigen Entwicklung und der finanziellen Auswirkungen 
der genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zieles einer nachhaltigen 
Senkung des Neuzuganges bei den Pensionen aus den Versicherungsfällen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit um 10 % (Ausgangsjahr: 
2010) zu enthalten. 

Kalenderjahres, erstmals im Kalenderjahr 2012, über das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
einen Bericht über die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach den 
§§ 253e und 270a dieses Bundesgesetzes, nach § 131 GSVG und nach § 122 
BSVG sowie über die Fälle der Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) nach § 255 
Abs. 3a und 3b dieses Bundesgesetzes, nach § 133 Abs. 2a und 2b GSVG und 
nach § 124 Abs. 1a und 1b BSVG vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere eine 
Evaluierung der zahlenmäßigen Entwicklung und der finanziellen Auswirkungen 
der genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung des Zieles einer nachhaltigen 
Senkung des Neuzuganges bei den Pensionen aus den Versicherungsfällen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit um 10 % (Ausgangsjahr: 
2010) zu enthalten. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von Renten- und 
Pensionsansprüchen 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von Renten- und 
Pensionsansprüchen 

§ 95. (1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind die Renten (Pensionen) 
mit dem Leistungszuschlag (§ 284 Abs. 7), jedoch ohne die besonderen 
Steigerungsbeträge für Höherversicherung (§ 248) und die Kinderzuschüsse 
(§§ 207, 262) heranzuziehen. 

§ 95. (1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind die Renten (Pensionen) 
mit dem Leistungszuschlag (§ 284 Z 1), jedoch ohne die besonderen 
Steigerungsbeträge für Höherversicherung (§ 248) und die Kinderzuschüsse 
(§§ 207, 262) heranzuziehen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Leistungen der Pensionsversicherung Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) unverändert. § 222. (1) unverändert. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: (2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit  2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 

 a) bei Dienstunfähigkeit die Knappschaftspension (§ 277),  a) Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 276e), 

 b) bei Invalidität die Knappschaftsvollpension (§ 279),  b) bei Dienstunfähigkeit die Knappschaftspension (§ 277), 

 c) Aufgehoben.  c) bei Invalidität die Knappschaftsvollpension (§ 279), 

 3. bis 5. unverändert.  3. bis 5. unverändert. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen überdies – unbeschadet der 
Leistung nach Abs. 1 Z 2 lit. a aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit – Maßnahmen der Rehabilitation (§ 301) sowie Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge. Nach Maßgabe des § 73 haben sie Beiträge zur 

(3) Die Pensionsversicherungsträger treffen überdies – unbeschadet der 
Leistung nach Abs. 1 Z 2 lit. a und Abs. 2 Z 2 lit. a aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit – Maßnahmen der Rehabilitation (§ 301) sowie 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Nach Maßgabe des § 73 haben sie Beiträge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Krankenversicherung der Pensionisten zu entrichten bzw. den Aufwand für diese 
Krankenversicherung zu tragen. 

zur Krankenversicherung der Pensionisten zu entrichten bzw. den Aufwand für 
diese Krankenversicherung zu tragen. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) bis (4) unverändert. § 264. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: (5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

 1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 91 Abs. 1,  1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 91 Abs. 1 und 1a, 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

(5a) bis (10) unverändert. (5a) bis (10) unverändert. 

Begriff der Berufsunfähigkeit Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 273. (1) unverändert. § 273. (1) unverändert. 

(2) § 255 Abs. 3a und 3b sowie Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend. (2) § 255 Abs. 3 bis 7 gilt entsprechend. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

 Berufliche Rehabilitation, Anspruch 

 § 276e. Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Knappschaftsvollpension (§ 279 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. § 253e Abs. 1 
zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. 

Knappschaftsvollpension Knappschaftsvollpension 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 
wenn 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 
wenn 

 1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e Abs. 1 und 2 
besteht oder die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach § 253e 
Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 253e Abs. 4 nicht zumutbar sind, 

 1. kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 276e in Verbindung 
mit § 253e Abs. 1 und 2 besteht oder die Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation nach § 253e Abs. 3 nicht zweckmäßig oder nach § 253e 
Abs. 4 nicht zumutbar sind, 

 2. bis 4. unverändert.  2. bis 4. unverändert. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Medizinische Maßnahmen Medizinische Maßnahmen 

§ 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: § 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: 

 1. bis 2. unverändert.  1. bis 2. unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die Versorgung mit Heilmitteln und 
Heilbehelfen, wenn diese Leistungen unmittelbar im Anschluss an eine 
oder im Zusammenhang mit einer der in Z 1 und 2 genannten Maßnahmen 
erforderlich sind. 

 3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die Versorgung mit Heilmitteln und 
Heilbehelfen, wenn diese Leistungen unmittelbar im Anschluss an eine 
oder im Zusammenhang mit einer der in Z 1 bis 2 genannten Maßnahmen 
erforderlich sind. 

 4. unverändert.  4. unverändert. 

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der Bestimmungen 
der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden. 

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

Übergangsgeld Übergangsgeld 

§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat dem Versicherten für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder 
einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. 
Übergangsgeld für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation gebührt ab Beginn der 27. Woche nach dem letztmaligen Eintritt 
des Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, der mit der 
Gewährung dieser Maßnahmen der Rehabilitation in Zusammenhang steht. 
Werden berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e oder nach § 270a 
gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat dem Versicherten für die 
Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation nach 
§ 302 Abs. 1 Z 1 oder einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z 1 ein 
Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld für die Dauer der Gewährung von 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation gebührt ab Beginn der 27. Woche 
nach dem letztmaligen Eintritt des Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit, der mit der Gewährung dieser Maßnahmen der Rehabilitation 
in Zusammenhang steht. Werden berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach 
§ 253e oder nach § 270a gewährt, so gebührt Übergangsgeld ab dem Stichtag für 
die Leistungsfeststellung (§ 223 Abs. 2). 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 324. (1) bis (3) unverändert. § 324. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Abs. 3 ist in den Fällen, in denen ein Renten(Pensions)berechtigter auf 
Kosten des Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches untergebracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, daß der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag dem Bund gebührt. 

(4) Abs. 3 ist sinngemäß auch in den Fällen anzuwenden, in denen eine 
renten(pensions)berechtigte Person nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder 
nach § 179a des Strafvollzugsgesetzes auf Kosten des Bundes in einer Anstalt 
oder Einrichtung untergebracht ist, und zwar so, dass der vom Anspruchsübergang 
erfasste Betrag dem Bund gebührt. Diesen Betrag kann der Versicherungsträger 
unmittelbar an jene Anstalt oder Einrichtung auszahlen, in der die 
renten(pensions)berechtigte Person untergebracht ist. 

304/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

4 von 12

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  5 von 12 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Vermögensanlage Vermögensanlage 

§ 446. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes) sind zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des 
Abs. 3 und des § 447 nur angelegt werden: 

§ 446. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel der Versicherungsträger (des 
Hauptverbandes) sind zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des 
Abs. 3 und des § 447 nur angelegt werden: 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, oder 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, 
oder 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

 

ABSCHNITT VIIIc 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
ausländischer Renten (§ 73a) 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
ausländischer Renten (§ 73a) 

§ 459g. (1) bis (3) unverändert. § 459g. (1) bis (3) unverändert. 

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 92/2010 Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2010 

§ 656. unverändert. § 656. unverändert. 

 Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011 
(76. Novelle) 

 § 662. Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Jänner 2012 die §§ 70c samt Überschrift, 95 Abs. 1, 264 Abs. 5 
Z 1, 324 Abs. 4 und 446 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2011; 

  2. rückwirkend mit 1. Jänner 2011 die §§ 11 Abs. 3 lit. b, 79c Abs. 1, 222 
Abs. 2 und 3, 273 Abs. 2, 276e samt Überschrift, 279 Abs. 1 Z 1, 302 
Abs. 1 Z 3, 306 Abs. 1 sowie die Überschriften zu den §§ 459g und 656 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (38. Novelle zum GSVG) 

Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 560,98 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 3Abs. 3 Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die 
nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, 
der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- 
und Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. Beitragsgrundlage für 
die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden 
sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, 
der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. 

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 560,98 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 3 Abs. 3 Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für 
die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden 
sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, 
der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. An die Stelle des im ersten Satz genannten Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2012, der unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte 
Betrag. 

 Erstattung von Beiträgen, die nach § 298 Abs. 12 erster Satz fünfter 
Teilstrich entrichtet wurden 

 § 33b. (1) Beiträge, die nach § 298 Abs. 12 erster Satz fünfter Teilstrich 
entrichtet wurden, damit Ersatzzeiten nach § 116 Abs. 1 Z 1 dieses 
Bundesgesetzes und § 107 Abs. 1 Z 1 BSVG als Beitragsmonate berücksichtigt 
werden, sind der versicherten Person oder den anspruchsberechtigten 
Hinterbliebenen in dem Umfang vom leistungspflichtigen Versicherungsträger zu 
erstatten, als die Berücksichtigung dieser Ersatzzeiten als Beitragsmonate nicht 
eintritt. Die Erstattung hat von Amts wegen innerhalb eines Jahres nach Eintritt 
der Rechtskraft der Entscheidung über die Zuerkennung der Leistung zu erfolgen. 

 (2) Die Beiträge sind entsprechend ihrer zeitlichen Lagerung mit den 
Aufwertungsfaktoren (§ 108 Abs. 4 ASVG) zum Stichtag der zuerkannten 
Leistung aufzuwerten. Mit der Erstattung erlöschen alle Ansprüche und 
Berechtigungen, die auf der Beitragsentrichtung beruhen. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen 

§ 35. (1) bis (4) unverändert. § 35. (1) bis (4) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (4a) Guthaben auf dem Beitragskonto sind auf Antrag der versicherten 
Person unter Bedachtnahme auf § 41 auszuzahlen. Unter einem Guthaben ist jede 
Gutbuchung auf dem Beitragskonto der versicherten Person zu verstehen, wie sie 
etwa aus einer Überzahlung, einer Nachbemessung, einer Vergütung im Rahmen 
des Mehrversicherungsausgleichs nach § 35b Abs. 5 oder einer Erstattung nach 
§ 36 entsteht. Besteht bei der gemeinsamen Vorschreibung für die Beitragsmonate 
eines Kalendervierteljahres nach Abs. 2 auf dem Beitragskonto der versicherten 
Person ein Guthaben, so sind die in diesem Kalendervierteljahr fälligen bzw. 
abzustattenden Beträge mit dem Guthaben zu verrechnen. Eine nach der 
Verrechnung noch offene Beitragsschuld bleibt mit dem Ablauf des zweiten 
Monats des laufenden Kalendervierteljahres fällig, ein nach der Verrechnung 
verbleibendes Guthaben (Rest der Gutbuchung) ist auf Antrag der versicherten 
Person auszuzahlen. 

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert. 

Rechtsstellung der Erben und Erbinnen Rechtsstellung der Erben und Erbinnen 

§ 35c. Im Fall des Todes der versicherten Person gehen die sich aus diesem 
Abschnitt ergebenden Rechte und Pflichten der versicherten Person auf den 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin über. Für den Umfang der 
Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers oder der Rechtsnachfolgerin gelten die 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

§ 35c. Im Fall des Todes der versicherten Person gehen die sich aus diesem 
Abschnitt sowie aus § 86 (Kostenbeteiligung) ergebenden Rechte und Pflichten 
der versicherten Person auf den Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
über. Für den Umfang der Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers oder der 
Rechtsnachfolgerin gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 145. (1) bis (4) unverändert. § 145. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: (5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

 1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 60 Abs. 1,  1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 60 Abs. 1 und 1a, 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

(5a) bis (10) unverändert. (5a) bis (10) unverändert. 

Übergangsgeld Übergangsgeld 

§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Werden 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 131 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

§ 164. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation nach § 160 Abs. 1 
Z 1 oder einer Ausbildung gemäß § 161 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. 
Werden berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 131 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Stichtag für die Leistungsfeststellung (§ 113 Abs. 2). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 185. (1) bis (3) unverändert. § 185. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Abs. 3 ist in den Fällen, in denen ein Pensionsberechtigter auf Kosten des 
Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches untergebracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß 
der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag dem Bund gebührt. 

(4) Abs. 3 ist sinngemäß auch in den Fällen anzuwenden, in denen eine 
pensionsberechtigte Person nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder nach 
§ 179a des Strafvollzugsgesetzes auf Kosten des Bundes in einer Anstalt oder 
Einrichtung untergebracht ist, und zwar so, dass der vom Anspruchsübergang 
erfasste Betrag dem Bund gebührt. Diesen Betrag kann der Versicherungsträger 
unmittelbar an jene Anstalt oder Einrichtung auszahlen, in der die 
pensionsberechtigte Person untergebracht ist. 

Verfahren Verfahren 

§ 194. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
gelten die Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 

§ 194. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
gelten die Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. a) an Stelle eines Antrages auf eine Pension aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit der Antrag auf eine Pension aus den 
Versicherungsfällen der Erwerbsunfähigkeit auch als Antrag auf 
Leistungen der Rehabilitation gilt; 

 2. a) an Stelle eines Antrages auf eine Pension aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit der Antrag auf eine Pension aus den 
Versicherungsfällen der Erwerbsunfähigkeit vorrangig als Antrag auf 
Leistungen der Rehabilitation gilt; 

 b) unverändert.  b) unverändert. 

 3. bis 6. unverändert.  3. bis 6. unverändert. 

Vermögensanlage Vermögensanlage 

§ 218. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind 
zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des Abs. 3 und des § 219 nur 
angelegt werden: 

§ 218. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind 
zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des Abs. 3 und des § 219 nur 
angelegt werden: 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, oder 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, 
oder 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 
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(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2010 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2010 

§ 337. unverändert. § 337. unverändert. 

 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011 
(38. Novelle) 

 § 342. Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Jänner 2012 die §§ 33b samt Überschrift, 35 Abs. 4a, 35c, 145 
Abs. 5 Z 1, 185 Abs. 4 und 218 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011; 

  2. rückwirkend mit 1. Jänner 2011 die §§ 26a, 164 Abs. 1, 194 Z 2 lit. a und 
die Überschrift zu § 337 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2011. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (38. Novelle zum BSVG) 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 560,98 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Abs. 1 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem 
Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, 
der Dienstgradzulage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- 
und Ausbildnervergütung sowie der Anerkennungsprämie. Beitragsgrundlage für 
die nach § 4a Abs. 1 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden 
sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, 
der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. 

§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 
Pflichtversicherten ist der Betrag von 1 560,98 €, Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Z 3 Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach 
§ 4a Abs. 1 Z 1 lit. b pflichtversicherten Ausbildungsdienst Leistenden sind 133 % 
des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Anerkennungsprämie, der 
Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Ausbildungsprämie, der 
Journaldienstvergütung und der Auslandsübungszulage nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001. An die Stelle des im ersten Satz genannten Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2012, der unter 
Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte 
Betrag. 

 Erstattung von Beiträgen, die nach § 287 Abs. 12 erster Satz fünfter 
Teilstrich entrichtet wurden 

 § 33e. (1) Beiträge, die nach § 287 Abs. 12 erster Satz fünfter Teilstrich 
entrichtet wurden, damit Ersatzzeiten nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und § 107 
Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes als Beitragsmonate berücksichtigt werden, sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der versicherten Person oder den anspruchsberechtigten Hinterbliebenen in dem 
Umfang vom leistungspflichtigen Versicherungsträger zu erstatten, als die 
Berücksichtigung dieser Ersatzzeiten als Beitragsmonate nicht eintritt. Die 
Erstattung hat von Amts wegen innerhalb eines Jahres nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung über die Zuerkennung der Leistung zu erfolgen. 

 (2) Die Beiträge sind entsprechend ihrer zeitlichen Lagerung mit den 
Aufwertungsfaktoren (§ 108 Abs. 4 ASVG) zum Stichtag der zuerkannten 
Leistung aufzuwerten. Mit der Erstattung erlöschen alle Ansprüche und 
Berechtigungen, die auf der Beitragsentrichtung beruhen. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 136. (1) bis (4) unverändert. § 136. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: (5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

 1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 56 Abs. 1,  1. Erwerbseinkommen im Sinne des § 56 Abs. 1 und 1a, 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

(5a) bis (10) unverändert. (5a) bis (10) unverändert. 

Übergangsgeld Übergangsgeld 

§ 156. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer 
Ausbildung gemäß § 153 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. Übergangsgeld 
für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
gebührt ab Beginn der 9. Woche ab Gewährung dieser Maßnahmen. Werden 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 122 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Zeitpunkt des Leistungsanfalls dieser 
Rehabilitationsmaßnahmen. 

§ 156. (1) Der Versicherungsträger hat dem Versicherten für die Dauer der 
Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation nach § 152 Abs. 1 
Z 1 oder einer Ausbildung gemäß § 153 Abs. 2 Z 1 ein Übergangsgeld zu leisten. 
Übergangsgeld für die Dauer der Gewährung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation gebührt ab Beginn der 9. Woche ab Gewährung dieser Maßnahmen. 
Werden berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 122 gewährt, so gebührt 
Übergangsgeld ab dem Stichtag für die Leistungsfeststellung (§ 104 Abs. 2). 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 173. (1) bis (3) unverändert. § 173. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Abs. 3 ist in den Fällen, in denen ein Pensionsberechtigter auf Kosten des 
Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches untergebracht ist, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß 
der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag dem Bund gebührt. 

(4) Abs. 3 ist sinngemäß auch in den Fällen anzuwenden, in denen eine 
pensionsberechtigte Person nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder nach 
§ 179a des Strafvollzugsgesetzes auf Kosten des Bundes in einer Anstalt oder 
Einrichtung untergebracht ist, und zwar so, dass der vom Anspruchsübergang 
erfasste Betrag dem Bund gebührt. Diesen Betrag kann der Versicherungsträger 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unmittelbar an jene Anstalt oder Einrichtung auszahlen, in der die 
pensionsberechtigte Person untergebracht ist. 

Verfahren Verfahren 

§ 182. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
gelten die Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 

§ 182. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
gelten die Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 

 3. a) an Stelle eines Antrages auf eine Pension aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit ein Antrag auf eine Pension aus den 
Versicherungsfällen der Erwerbsunfähigkeit auch als Antrag auf 
Leistungen der Rehabilitation gilt; 

 3. a) an Stelle eines Antrages auf eine Pension aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit ein Antrag auf eine Pension aus den 
Versicherungsfällen der Erwerbsunfähigkeit vorrangig als Antrag auf 
Leistungen der Rehabilitation gilt; 

 b) unverändert.  b) unverändert. 

 4. bis 6. unverändert.  4. bis 6. unverändert. 

Vermögensanlage Vermögensanlage 

§ 206. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind 
zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des Abs. 3 und des § 207 nur 
angelegt werden: 

§ 206. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind 
zinsenbringend anzulegen. Sie dürfen unbeschadet des Abs. 3 und des § 207 nur 
angelegt werden: 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, oder 

 1. in verzinslichen Wertpapieren, die in Euro von Mitgliedstaaten des EWR 
begeben wurden, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, 
oder 

 2. bis 5. unverändert.  2. bis 5. unverändert. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 

Für die Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten können Mindest-Ratings der 
vom Markt anerkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen 
in Aktien und Aktienfonds sind nicht zulässig. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

 Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011 
(38. Novelle) 

 § 332. Es treten in Kraft: 

  1. mit 1. Jänner 2012 die §§ 33e samt Überschrift, 136 Abs. 5 Z 1, 173 
Abs. 4 und 206 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2011; 

  2. rückwirkend mit 1. Jänner 2011 die §§ 23a, 156 Abs. 1 und 182 Z 3 lit. a 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011. 
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Artikel 4 

Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (8. Novelle zum APG) 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 16. (1) bis (6) unverändert. § 16. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Der in § 6 Abs. 2 letzter Satz genannte Wert von 476 Monaten verringert 
sich laut Anlage 5 zu diesem Bundesgesetz, wenn die Verminderung der Leistung 
auf Grund des Pensionsantrittes vor dem Regelpensionsalter geringer als 15 % ist, 
sodass der Wert im Fall einer Verminderung von 0 % 404 Monate beträgt; der so 
ermittelte Wert ist ganzzahlig zu runden. 

(7) Der in § 6 Abs. 2 letzter Satz genannte Wert von 476 Monaten verringert 
sich laut Anlage 5 zu diesem Bundesgesetz, wenn die Verminderung der Leistung 
auf Grund des Pensionsantrittes vor dem Regelpensionsalter geringer als 15 % ist, 
sodass der Wert im Fall einer Verminderung von 0 % 404,49 Monate beträgt; der 
so ermittelte Wert ist ganzzahlig zu runden. 

(8) und (9) unverändert. (8) und (9) unverändert. 

 Anlage 5 

 Die Anlage 5 wird um folgende Werte ergänzt: 

 Verminderung in % - 11; Versicherungsmonate - 454 

 Verminderung in % - 13,80; Versicherungsmonate - 469 

 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2011 
(8. Novelle) 

 § 24. § 16 Abs. 7 und die Anlage 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2011 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
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